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N3GZ (12)

Auf der Kongressmesse Smart 
Country Convention im vergange-
nen November hatte das N3GZ-
Netzwerk einen Workshop veran-
staltet und ging mit dem „alten“ 
Onlinezugangsgesetz ins Gericht. 
Dessen Scheitern war zu diesem 
Zeitpunkt bereits absehbar, und 
dennoch bemühte sich insbesonde-
re das Bundesinnenministerium um 
einen Spin und stellte die Etappen-
ziele als große Erfolge dar. Als dann 
im Februar dieses Jahres ein neuer 
Gesetzentwurf vorgelegt wurde, 
nahmen Verbände und Organisatio-

enn es eines Sinnbil-
des bedurft hätte, wie 

wenig erfolgreich das 
„alte“ Onlinezugangsgesetz war, 
dann war es die Wohngeldreform 
Anfang des Jahres: ein Menetekel 
der Digitalisierung. Sie hat gezeigt, 
wo wir in Deutschland bei der Mo-
dernisierung von Staat und Verwal-
tung stehen, nämlich irgendwo im 
Nirgendwo. Kaum eine Kommune 
war auf die neuen gesetzlichen 
Vorgaben vorbereitet. Es fehlte an 
allem: Geld, Personal, Organisation 
und digitalen Verfahren. Deutlicher 
hätte es kaum kommen können. 
Die Digitalisierung der Verwaltung 
hat ein Föderalismusproblem. 
Wohngeld ist eine Bundesleistung 
und hätte zentral abgewickelt wer-
den können und sollen.

Es zeigt sich immer deutlicher, 
dass der Föderalismus im Ver-
waltungsbereich ebenso wie im 
Bildungsbereich ein echter Hemm-
schuh ist. Viel zu lange wurde an 
einer Governance festgehalten, die 
auf föderale Befindlichkeiten und 
das Wohlwollen von Landesfürsten 
und Landesparlamenten setzt, die 
zwischen Besitzstandswahrung 
und Kooperation schwanken. Das 
Nachfolgegesetz, das OZG 2.0, 
setzt diese Flickschusterei fort. So 
wird die Verwaltungsdigitalisierung 
nie gelingen, meinen viele und pro-

phezeien bereits das 
Scheitern des Prinzips 
Einer für Alle (EfA), 
des Single Digital Gate-
way und der Register-
modernisierung. Ist die 
deutsche Verwaltungs-
digitalisierung völlig 
falsch konzipiert?

Für einen radikalen 
Neuanfang plädiert 
zumindest das Nach-
wuchsnetzwerk N3GZ, 
die „Jugendorganisa-
tion“ des Nationalen 
E-Government Kompe-
tenzzentrums (NEGZ). 
Es vereint mehrere 
hundert junge Rechts-, 
Ve r w a l t u n g s -  u n d 
Sozialwissenschaftler 
sowie Akteurinnen und Akteure 
aus Ministerien, Spitzenverbänden 
und der Wirtschaft. Der digitale 
Nachwuchs, der sich noch lange 
mit den Erfolgen und Misserfolgen 
der Verwaltungsdigitalisierung be-
schäftigen wird. „Uns geht es um 
den interdisziplinären Austausch, 
die Vermittlung und den Zugang zu 
Wissen und Informationen“, sagt 
Marvin Baldauf, einer der Sprecher 
des Netzwerks. „Wir sind ein selbst-
organisiertes Netzwerk, in dem 
auch mal kontrovers und undiplo-
matisch diskutiert werden kann.“

Plattformansatz: Zentrale Basisdienste werden bereitgestellt.

Die Verwaltungsdigitalisierung kommt trotz OZG-Änderungsgesetz nicht voran. Das N3GZ 
Nachwuchsnetzwerk Digitale Verwaltung schlägt einen Plattformansatz vor, der sehr plau-
sibel klingt, allerdings eine Grundgesetzänderung voraussetzt.

Heilige Kuh schlachten

OZG-Umsetzung
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nen vielfältig und kritisch Stellung. 
Ihre Einwände finden sich in dem 
am 24. Mai 2023 vom Bundeska-
binett beschlossen Folgegesetz 
jedoch kaum wieder. Immerhin: 
Ein zentrales Nutzerkonto in Form 
der BundID ist nun gesetzt, das 
Schriftformerfordernis weitgehend 
passé und Once Only taucht als 
Zielvorstellung auf. 

Die Vorstellungen des N3GZ-
Netzwerks gehen allerdings in eine 
ganz andere Richtung. Die jungen 
Digitalisierer sprechen sich für 
einen konsequenten Plattforman-
satz aus. „Wir haben bereits auf 
der Smart Country Convention 
ganz intensiv den Government-as-
a-Platform-Ansatz diskutiert, die 
verbindliche Umsetzung einheitli-
cher Schnittstellenstandards“, sagt 
Frederick R. Heinz, Initiator des 
Workshops. „Und wir sind in dem 
Zusammenhang auch nochmal in 
die Föderalismusdebatte eingestie-
gen.“ 

Government as a Platform be-
deutet, dass eine zentrale staatliche 
Stelle verbindliche Infrastruktur-
Basisdienste anbietet – eine Art 
Middle ware zwischen dem Front 
End des Online-Zugangs und den 
unterschiedlichen Fachverfahren im 
Back End der Verwaltungen. Eine 
solche zentrale IT-Infrastruktur 
ermöglicht die medienbruchfreie 
Abwicklung von Verwaltungs-
dienstleistungen über Länder- und 

IT-Systemgrenzen hinweg. Statt 
575 Online-Zugänge für die Verwal-
tungsservices von Bund, Ländern 
und Kommunen zu entwickeln und 
flächendeckend in allen Kommunen 
auszurollen, sieht die Plattform-
Infrastruktur lediglich zentrale 
Basisdienste wie Identifikation, 
Kommunikation und Payment vor. 
Der Rest bleibt dezentral. „Unser 
Anspruch müssen medienbruch-
freie Lösungen sein, die länder-
übergreifend interoperabel und 
anschlussfähig sind“, sagt Marvin 
Baldauf, „genau deswegen müssen 
wir die IT-Architektur zum Plattfor-
mansatz weiterentwickeln.“

Der Clou: Die notwendigen 
zentralen Elemente sind bereits 
vorhanden. Mit der BundID gibt 
es eine einheitliche Identifika-
tions- und Zustellmöglichkeit, mit 
ePayBL eine Bezahlschnittstelle und 
mit FIT-Connect einen standardi-
sierten Kommunikationsdienst. 
„Ein wichtiger Teil des Konzepts 
besteht darin, dass die einzelnen 
Online-Dienste und Fachverfah-
ren dezentral bleiben“, sagt Peter 
Kuhn, der für das N3GZ-Netzwerk 
eine Kurzstudie zur Nutzung der 
Potenziale von Plattformstrukturen 
und -prinzipien in der deutschen 
Verwaltungsdigitalisierung verfasst 
hat (siehe Interview Seite 15). „Bei der 
OZG-Umsetzung ist problematisch, 
dass versucht wird, die Online-
Dienste zu zentralisieren und Ein-
heitlichkeit zu schaffen, ohne aber 
eine einheitliche Infrastruktur zu 
haben.“

Ganz so neu ist der Gedanke 
nicht. In der Studie wird auf Länder 
wie Großbritannien, Estland und 
Italien verwiesen, wo man gute 
Erfahrungen mit einer gemeinsa-
men Infrastruktur gemacht hat. In 

Link-Tipp

Kurzstudie zum Plattformansatz: 
• www.n3gz.org

Download des NEGZ-Impuls papiers 
„Rechtliche Wege hin zum föderalen 
Plattform-Ökosystem“: 
• https://t1p.de/70rdp

http://www.cc-egov.de
http://www.n3gz.org
https://t1p.de/70rdp
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OZG-Umsetzung

Deutschland spricht sich seit Jahren 
der Nationale Normenkontrollrat 
(NKR) für eine bessere Orches-
trierung der Staats-IT aus und for-
derte unlängst eine Trendumkehr 
beim OZG-Änderungsgesetz. „Das 
Einer-für-Alle-Prinzip hat sich 
in Bezug auf die Erstellung von 
Software-Produkten weder als er-
folgreich, noch als nachhaltig erwie-
sen. Statt auf EfA-Software muss 
das Augenmerk auf EfA-Standards 
und EfA-Basiskomponenten ge-
lenkt werden, um föderal verteilte 
IT-Systeme und Software-Produkte 
interoperabel zu machen und einen 
innovationsförderlichen Wettbe-
werb im Bereich öffentlicher IT 
abzusichern“, heißt es in einem 
Positionspapier. Und auch inner-
halb der Föderalen IT-Kooperation 
(FITKO) und des IT-Planungsrats 
ist der Plattformansatz nicht unbe-
kannt. Schon 2019 wurde in einem 
FITKO-Papier der Gedanke einer 
Plattform-Infrastruktur diskutiert, 
aus dem letztlich der Routing- und 
Zustelldienst FIT-Connect hervor-
gegangen ist, der seit Januar 2023 
als API-Schnittelle ein offizielles 
Produkt des IT-Planungsrats ist.

Wenn nun die notwendigen Kom-
ponenten vorhanden sind und die 
Vorteile auf der Hand liegen, stellt 
sich die Frage, warum der Platt-
formansatz nicht längst Realität 
geworden ist. Warum wird an der 
umständlichen föderalen Zusam-
menarbeit im Rahmen des EfA-
Prinzips festgehalten, das so viele 
Fragen offen lässt – nicht zuletzt 
die Frage der Finanzierung im fö-
deralen Zusammenspiel? Die Ant-
wort hat nicht nur mit der falschen 
Fokussierung des OZG auf den 
Online-Zugang und den bereits auf-
gewendeten enormen finanziellen 
Mitteln zu tun. Vielmehr scheuen 

die Verantwortlichen vor allem die 
Konsequenzen des Plattformansat-
zes: Es müsste eine Grundgesetzän-
derung herbeigeführt werden. 

„Sehr viele Probleme der Verwal-
tungsdigitalisierung – die Lang-
samkeit, die scheinbar unlösbaren 
Hürden und hohen Kosten der ak-
tuellen föderalen Zusammenarbeit 
und die Fokussierung auf Dienste 
statt auf Infrastruktur – resultieren 
aus dem Versuch der Umschiffung 
dieser Grundgesetzänderung“, sagt 
Inga Karrer, die an einem Impuls-
papier des NEGZ mitgewirkt hat. 
Zusammen mit Moritz Ahlers hat 
sie die rechtlichen Voraussetzungen 
für einen Plattformansatz in der 
deutschen Verwaltung untersucht. 
Zwar gibt es den Artikel 91c des 
Grundgesetzes und E-Government-
Gesetze von Bund und Ländern. 
Die beiden Autoren kommen aber 
zu dem Schluss, dass die Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern eine gemeinsame und ver-
bindliche Plattform-Infrastruktur 
nicht zulässt. 

„Bei einer Simultangesetzgebung 
würden Bund und Länder das 
 E-Government-Gesetz des Bundes 
und die entsprechenden 16 Gesetze 
der Länder aufeinander abstimmen 
und angleichen. Auch auf diese 
Weise lässt sich im Föderalismus 
Einheitlichkeit herstellen“, meint 
Moritz Ahlers, der seit Juni als Jurist 
bei der FITKO beschäftigt ist. „Prak-
tisch findet im Bereich der Verwal-
tungsdigitalisierung gegenwärtig 
aber keine konsequente Simultan-
gesetzgebung statt. Die Kompetenz 
des Bundes zur unabhängigen Vor-
gabe verbindlicher Basisdienste ist 
aktuell auf die Bundesverwaltung 
und den Vollzug der Bundesgesetze 
durch die Länder beschränkt.“ Will 

man dem Bund, dem IT-Planungsrat 
oder einer sonstigen Stelle mit dem 
beschriebenen Plattformansatz 
die zentrale Vorgabe einer ver-
bindlichen Nutzung einheitlicher 
Basisdienste für sämtliche Verwal-
tungsebenen ermöglichen, müsste 
man, so Ahlers, zunächst die Kom-
petenzordnung des Grundgesetzes 
entsprechend anpassen.

Wäre das überhaupt vorstell-
bar, läge eine Grundgesetzände-
rung oder „Digitalverfassung“ 
– für die sich im Übrigen auch 
der AKDB-Vorstandsvorsitzende 
Rudolf Schleyer im Juniheft von 
Kommune21 ausgesprochen hat – 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt im 
Bereich des Möglichen? Danach 
sieht es nicht aus. Im OZG-Ände-
rungsgesetz wurde der EfA-Ansatz 
bestätigt und konsolidiert. Ob 
EfA-Leistungen ohne einheitliche 
Schnittstellenstandards indes eine 
gute Form der übergreifenden 
Zusammenarbeit sind, wird vom 
Plattformansatz infrage gestellt. 

Auf einen weiteren Aspekt macht 
Inga Karrer aufmerksam: „Ein 
Plattformansatz erhält die Innova-
tionsfähigkeit im föderalen System. 
Denn man gewinnt Zentralität an 
den Stellen, die von allen gebraucht 
werden und nicht ständigen Anpas-
sungen von Fachgesetzgebungen 
unterliegen. Und man überlässt 
die tatsächlichen Dienste auf Basis 
dieser Komponenten den Behör-
den und ihren Usern – so können 
fachgesetzliche Änderungen, lan-
desspezifische Verordnungen und 
Nutzer-Feedback schnell eingear-
beitet werden. Das ist sinnvolle 
Subsidiarität im digitalen Raum.“ 
Einen Versuch wäre es wert.

Helmut Merschmann

http://www.kommune21.de
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Interview

Privat (15)

Herr Kuhn, Sie machen sich für einen 
so genannten Plattformansatz bei der 
Verwaltungsdigitalisierung stark. Was 
ist darunter zu verstehen?

Eines der Probleme der Ver-
waltungsdigitalisierung besteht 
darin, dass es Tausende beteiligte 
Behörden gibt, deren IT-Systeme 
verknüpft werden müssen, um am 
Ende nutzerfreundliche E-Govern-
ment-Services zu haben. Um ein 
so komplexes System zu managen, 
müsste man entweder eine radikale 
Zentralisierung betreiben, was in 
einem föderalen Staat schlecht geht. 
Oder man nutzt Plattformstruktu-
ren und -prinzipien. Auf diese Wei-
se lässt sich eine Balance herstellen 
zwischen einigen wenigen zentralen 
Elementen und dem gesamten Rest, 
der dezentral bleiben kann. 

Was wären die zentralen Bestandteile?

Technisch besteht der Plattform-
ansatz aus einer IT-Infrastruktur 
mit grundsätzlichen Funktionen 
wie Identifikation, Kommunikati-
on und Payment, die als zentrale 
Basisdienste bereitgestellt werden. 
Im Grunde sind diese Dienste 
mit der BundID für Identifikation 
und ePayBL für Bezahlung bereits 
teilweise vorhanden. Und mit FIT-
Connect liegt auch ein standardi-
sierter Kommunikationsdienst vor, 
der länderübergreifend zwischen 
Online-Diensten und Fachverfahren 
vermittelt und den Datentransport 
managt. Wo es noch nicht so gut 

läuft, ist die Governance: Wer ist 
für die Infrastruktur zuständig? 
Wer trifft welche Entscheidungen? 
Es erscheint notwendig, dass es 
eine zentrale Organisation oder 
Stelle für solche strategischen Fra-
gen gibt, und hierfür würde sich 
der IT-Planungsrat oder die FITKO 
anbieten. Irgendjemand muss den 
Hut aufhaben und die Richtung 
vorgeben können.

Können vorhandene Online-Dienste, 
Fachverfahren und Einer-für-Alle-
Dienste beibehalten werden? 

Ein wichtiger Teil des Konzepts 
besteht darin, dass die einzelnen 
Online-Dienste und Fachverfahren 
dezentral bleiben. Bei der OZG-Um-
setzung ist problematisch, dass ver-
sucht wird, die Online-Dienste zu 
zentralisieren und Einheitlichkeit zu 
schaffen, ohne aber eine einheitliche 
Infrastruktur zu haben. Unsere Stu-
die kommt auch mit Blick auf andere 
europäische Länder zu dem Schluss, 
dass das Einer-für-Alle-Prinzip 
durchaus richtig ist, aber eben nicht 
im Front End, sondern bei der In-
frastruktur, in der Zwischenschicht 
zwischen Online-Diensten und 
Fachverfahren. In dieser Hinsicht 
müsste es einen entsprechenden 
Strategiewechsel geben.

Was sind die Vorteile des Ansatzes? 

Die Vorteile liegen vor allem in 
der Skalierbarkeit. Wenn die IT-
Infrastruktur als Plattform einmal 

Jemand muss den Hut aufhaben

steht und stabil läuft, können ganz 
schnell neue Online-Services hin-
zugefügt werden. Aktuell ist das 
bei FIT-Connect zu beobachten, an 
das sich ganz viele Fachverfahrens-
hersteller freiwillig anschließen. 
Auch können die Zivilgesellschaft 
und die Start-up-Szene noch geziel-
ter einbezogen werden. Der Staat 
muss nur noch zertifizieren und 
sich nicht mehr selbst um das Front 
End kümmern. Das ist eine enorme 
Hebelwirkung. Außerdem lässt sich 
die IT-Komplexität deutlich redu-
zieren und die verteilten Zuständig-
keiten können klar geregelt werden.

Wie weit sind wir davon entfernt?

Es würde schon helfen, wenn wir 
uns alle bewusst wären, dass es 
diese Infrastruktur de facto bereits 
gibt. Man muss sie nur noch opti-
mieren hin zu einer plattformori-
entierten Infrastruktur. Was fehlt, 
ist der Aspekt der Governance, das 
politische Einvernehmen, dass man 
sich in diese Richtung bewegen 
möchte. Ich glaube, ein politischer 
Konsens darüber wäre der erste 
Schritt. 

Interview: Helmut Merschmann

Eine N3GZ-Kurzstudie zur Verwaltungsdigitalisierung geht 
von einer zentralen Plattform für IT-Infrastruktur aus. Peter 
Kuhn, einer der Autoren der Studie, erläutert die Hintergründe.

Peter Kuhn
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